
 

 

 
................................................................................................................ 

(Vermessungsstelle) 

 
 
 
(Anschrift des/der Beteiligten)      (Anschrift der Vermessungsstelle) 

  
 
 
        Telefon 
        Fax 
        E-Mail 
        Datum  
 
 

Bekanntgabe der Abmarkung/amtlichen Bestätigung von Grundstücksgrenzen 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr ............................, 
 
die Grenzen des/der Grundstück/s/e ......................................................................................................, 

           (Straße, Hausnr., sonstige Bezeichnung, Gemeinde) 
 

Gemarkung .............................................., Flur ................, Flurstück/e ............................................., 

Eigentümer/in....................................................................................................................................., 

sind von mir vermessen worden. Der Grenztermin fand am ............................... statt. 
 
Ich habe Ihnen durch meine Mitteilung vom ................. Gelegenheit gegeben, sich im Grenztermin über die 
Abmarkung / amtliche Bestätigung der vorgefundenen Abmarkung * Ihrer Grundstücksgrenzen unterrichten zu 
lassen und hierzu Ihre Zustimmung zu erklären. 
 

Am Grenztermin haben Sie oder eine von Ihnen bevollmächtigte Person jedoch nicht / nicht bis zum 
Abschluss des Termins teilgenommen.* 

Im Grenztermin hat die von Ihnen bevollmächtigte Person ihre Bevollmächtigung nicht / nicht 
ausreichend nachgewiesen. * 

Im Grenztermin haben Sie oder die von Ihnen bevollmächtigte Person der Grenzniederschrift noch nicht 
zugestimmt und um Bedenkzeit gebeten.* 

Aufgrund des § 21 Absatz 5 des Vermessungs- und Katastergesetzes (VermKatG NRW) (siehe Seite 3) gebe 
ich Ihnen hiermit die Abmarkung / amtliche Bestätigung Ihrer Grundstücksgrenzen mit der anliegenden Kopie 
der Grenzniederschrift bekannt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Gegen die Abmarkung /  die amtliche Bestätigung der vorgefundenen Abmarkung  * kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht ……………………………………………………………………. 
(Anschrift) schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – 
ERVVO VG/FG – (SGV.NRW.320) in der jeweils gültigen Fassung eingereicht werden. Das elektronische 
Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 
16. Mai 2001 (BGBl. S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische 
Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der Klage und allen Schriftsätzen vorbehaltlich des § 55a Abs. 2 
Satz 2 Verwaltungsgerichtsordnung Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden (§ 81 VwGO). 



 

 

Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt 
werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 
 
Gesonderte Hinweise zur Klageerhebung: 
 
Informationen zur elektronischen Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie u.a. auf der 
Homepage des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalens. Die besonderen technischen 
Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt.  
 
Sollten noch Unklarheiten über den Sachverhalt bestehen, biete ich an, Ihnen diesen zu erläutern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
* Nichtzutreffendes streichen bzw. löschen 



 

 

Auszug aus dem Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 

(GV.NRW.2014 S. 253/SGV.NW.7134) 
 

§ 19  
Feststellung von Grundstücksgrenzen 

(1) Eine Grundstücksgrenze ist festgestellt, wenn ihre Lage eindeutig und zuverlässig ermittelt (Grenzermittlung) und das 
Ergebnis der Grenzermittlung von den Beteiligten (§ 21 Abs. 1) anerkannt ist oder als anerkannt gilt (§ 21 Abs. 5). 

 
§ 20  

Abmarkung von Grundstücksgrenzen 
(1) Festgestellte Grundstücksgrenzen sind durch Grenzzeichen eindeutig, dauerhaft und sichtbar zu kennzeichnen 
(Abmarkung), dabei steht es einer Abmarkung rechtlich gleich, wenn eine zu Liegenschaftsvermessungen befugte Stelle 
aufgrund örtlicher Untersuchung entscheidet, dass vorgefundene Grenzzeichen sowie markante Merkmale an Gebäuden 
oder an Grenzeinrichtungen diese Grundstücksgrenzen zutreffend kennzeichnen. Bei bereits festgestellten 
Grundstücksgrenzen steht eine solche Entscheidung nur dann einer Abmarkung rechtlich gleich, wenn mit ihr Unklarheiten 
über den Grenzverlauf und seine Kennzeichnung beseitigt werden (amtliche Bestätigung). 
(2) Von einer Abmarkung kann abgesehen werden, wenn 
1. Grenzzeichen die Bewirtschaftung der Grundstücke in unzumutbarer Weise behindern würden und die Beteiligten damit 
einverstanden sind, dass die Grenzen ihrer Grundstücke nicht abgemarkt werden, 
2. es sich um Grenzen zwischen Grundstücken handelt, die dem Gemeingebrauch dienen, 
3. Grundstücksgrenzen in der Uferlinie eines Gewässers oder in einem Gewässer verlaufen, 
4. die Abmarkung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde oder 
5. eine Grundstücksgrenze auf Grund unterschiedlicher Belastungen im Grundbuch eines Eigentümers beibehalten werden 
muss, da eine Vereinigung der betroffenen Grundstücke nicht möglich ist. 
(3) Die Abmarkung ist zurückzustellen, wenn und soweit Grundstücksgrenzen, zum Beispiel wegen Bauarbeiten, 
vorübergehend nicht dauerhaft gekennzeichnet werden können. Die jeweilige Vermessungsstelle ist verpflichtet, die 
Abmarkung nach Wegfall der Hinderungsgründe vorzunehmen. 
(4) Grundstückseigentümerinnen oder Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte sind verpflichtet, in den 
Grundstücksgrenzen auch Grenzzeichen zu dulden, die zur Kennzeichnung der Grenzen der Nachbargrundstücke 
erforderlich sind.  
(5) Grenzzeichen dürfen nur von den in § 2 Abs. 1 bis 4 genannten Behörden und Personen angebracht, entfernt oder in 
ihrer vorgefundenen Lage verändert werden. § 7 Abs. 4 gilt entsprechend. 
(6) Wer Maßnahmen veranlasst, durch die Grenzzeichen unbefugt entfernt oder in ihrer vorgefundenen Lage verändert 
werden, hat auf seine Kosten die erneute Abmarkung von einer hierzu befugten Stelle (Absatz 5) vornehmen zu lassen. 
Wird dieser Verpflichtung nachgekommen, kann auf die Ahndung einer Ordnungswidrigkeit nach § 27 Absatz 1 Nummer 4 
in Verbindung mit § 27 Absatz 2 verzichtet werden. 
(7) Die Katasterbehörde kann zur Erfüllung der Pflichten nach den Absätzen 3 und 6 nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung eine angemessene Frist setzen und nach Ablauf der Frist das Erforderliche auf Kosten der Verpflichteten 
veranlassen. 
(8) Die Vorschriften über die Abmarkung gelten auch, wenn verlorengegangene Grenzzeichen ersetzt oder vorhandene 
Grenzzeichen in ihrer vorgefundenen Lage verändert oder entfernt werden. 
 

§ 21  
Mitwirkung der Beteiligten 

(1) … (4) 
(5) Das Ergebnis der Grenzermittlung sowie die Abmarkung sind den Beteiligten, die die Anerkennungs- und 
Zustimmungserklärung gemäß Absatz 2 nicht abgegeben haben, schriftlich oder durch Offenlegung bekannt zu geben. Auf 
eine erneute Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung ist zu verzichten, soweit im Grenztermin hierzu bereits 
ausdrücklich Einwendungen erhoben und in der Niederschrift gemäß Absatz 4 protokolliert worden sind. Können Beteiligte 
für den Grenztermin nur mit unvertretbar hohem Aufwand ermittelt werden, so sind das Ergebnis der Grenzermittlung und 
die Abmarkung ebenfalls offen zu legen. Für die Offenlegung sind die Sätze 2 und 3 des § 13 Abs. 5 entsprechend 
anzuwenden. Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
keine Einwendungen erhoben werden. 

 
 

 

Die Bekanntgabe wurde abgesandt am ....................................... 
Eine Klage gegen die Abmarkung/amtliche Bestätigung von Grundstücksgrenzen ist mir nicht bekannt. * 
Gegen die Abmarkung/amtliche Bestätigung von Grundstücksgrenzen wurde am …………… Klage eingereicht. * 
 

.................................................................. 
Unterschrift des/der Verhandlungsleiter/s/in 

 


